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Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung von Aufga
ben des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung nach dem
BrSchG M-V mit der Gemeinde Karlsburg, Genehmigung zur Anderung der öffent
lich-rechtlichen Vereinbarung zur Ubertragung von Aufgaben des abwehrenden
Brandschutzes und der Hilfeleistung nach dem ErSchG M-V mit der Gemeinde
Züssow

Sehr geehrter Herr Juds,

mit Mali vom 25.11.2021 wurde der unteren Rechtsaufsichtsbehörde die abgeschlossene
öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 165 KV M-V zur Ubertragung von Aufgaben
des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung nach dem Gesetz
über den Brandschutz und der Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für
Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG) mit
Wirkung zum 01.01.2022 an die Gemeinde Karlsburg übermittelt. Beigefügt waren die
erforderlichen Unterlagen zu den jeweiligen Beschlüssen der betroffenen Gemeinden so
wie die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle des Landkreises. Im Zuge der Bear

— beitung wurde ebenfalls die Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der
Gemeinde Züssow übermittelt. Gemäß § 165 Abs. 5 5. 2 und 4 KV M-V bedürfen die
öffentlich-rechtliche Vereinbarung sowie Anderungen der öffentlich-rechtlichen Vereinba
rung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Nach eingehender Prüfung ergehen
folgende Entscheidungen:

A. Entscheidungen

1. Die Genehmigung der Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Über
tragung von Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung mit
der Gemeinde Züssow in Form der Kündigung zum 01 .01 .2022 durch die Ge
meinde Wrangelsburg wird gemäß § 165 Abs. 5 5. 4 KV M-V erteilt.
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2. Die Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung von
Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung der
Gemeinde Wrangelsburg auf die Gemeinde Karlsburg wird gemäß § 165 Abs. 5
S. 2 KV M-V erteilt.

5. Begründung

Aus § 2 BrSchG M-V ergibt sich, dass die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wir
kungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem
Gebiet sicherzustellen haben. Der eigene Wirkungskreis ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Gemeinde nicht mehr entscheiden kann, „ob“ sie die Aufgabe wahrnimmt, son
dern nur noch „wie“ sie die Aufgabe wahrnimmt. Die Gemeinde Wrangelsburg unterhält
selbst keine Freiwillige Feuerwehr. Die Aufgabe aus § 2 BrSchG M-V muss gleichwohl
erfüllt werden. Dies soll durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 165 KV M
V mit einer Aufgabenübertragung des § 2 BrSchG M-V auf die Gemeinde Karlsburg er
folgen.

Nach § 165 Abs. 1 KV M-V können Gemeinden, Ämter, Zweckverbände und Landkreise
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbaren, dass eine der beteiligten Körperschaften
einzelne oder mehrere zusammenhängende Aufgaben der übrigen Beteiligten übernimmt
oder den übrigen Beteiligten die Mitbenutzung einer von ihr betriebenen Einrichtung ge
stattet. Durch die Vereinbarung, mit der eine Körperschaft Aufgaben übernimmt, gehen
das Recht und die Pflicht der übrigen Körperschaften zur Erfüllung der Aufgaben auf die
übernehmende Körperschaft über.
Eine solche öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat die Gemeinde Wrangelsburg derzeit
mit der Gemeinde Züssow zur Ubertragung von Aufgaben des abwehrenden Brandschut
zes und der Hilfeleistung geschlossen. Nun soll diese Aufgabe jedoch an die Gemeinde
Karlsburg übertragen werden. Daher wurde die Vereinbarung mit der Gemeinde Züssow
fristgerecht zum 01.01.2022 gekündigt.

Die Kündigung stellt eine Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Ge
meinde Wrangelsburg dar, die ebenfalls einer Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde
nach § 165 Abs. 5 5. 4 KV M-V bedarf. Diese wird gemäß A. 1. erteilt.

Damit die Gemeinde Wrangelsburg jedoch die Aufgaben nach § 2 BrSchG M-V sicher
stellen kann, ist eine neue Aufgabenübertragung notwendig. Diese Ubertragung erfolgte
ebenfalls mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf die Gemeinde Karlsburg. Im
Zuge der Erarbeitung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Karls
burg wurde auch die Brandschutzdienststelle beteiligt, die ihre Stellungnahme zur damals
vorgelegten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Schreiben vom 14.01.2021 abgab. In
der Stellungnahme werden einige Ergänzungen geraten, die in der nun geschlossenen
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aufgenommen wurden. Insgesamt entspricht die öf
fentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Karlsburg den Anforderungen des

§ 165 KV M-V sowie den Hinweisen der Brandschutzdienststelle. Die untere Rechtsauf
sichtsbehörde macht keine rechtlichen Bedenken geltend. Die untere Rechtsaufsichtsbe
hörde hat auch keine Bedenken, dass die Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 (Brandschutz
bedarfsplanung) und Nr. 4 (Löschwasser) BrSchG M-V nicht auf die Gemeinde Karlsburg
übertragen wurden. Daher wird die Genehmigung gemäß A. 2. erteilt.
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C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei dem Land-
rat des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Feldstraße 85a, 17489 Greifswald, Wider
spruch erhoben werden.

D. Hinweis

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist zusammen mit dieser Genehmigung nach
den Regelungen der Hauptsatzung öffentlich bekanntzumachen (beck-online, Erläute
wngen, 2.5.6 öffentliche Bekanntmachung zu § 165 KV M-V).

Mit fr%idlichen Grüßen

Im,

Robert Praefcke
Sachgebietsleiter
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